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8.8.4 Mitarbeiteroptionen

8.8.4.1 Begriff Mitarbeiteroptionen

Mitarbeiteroptionen rAumen dem Mitarbeiter das Recht ein, eine im Voraus definierte Anzahl
Beteiligungsrechte des Arbeitgebers oder einer Gruppengesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw.
wahrend eines vereinbarten Zeitraums zu einem im Voraus festgelegten Preis (Ausiibungspreis) zu
erwerben.

8.8.4.2 Besteuerung bei Zuteilung

Eine Zuteilungsbesteuerung kann fir jene Mitarbeiteroptionen vorgenommen werden, welche mit der
Zuteilung unwiderruflich erworben werden, und fur welche in diesem Zeitpunkt eine objektive Bewertung
mdglich ist. Die Differenz zwischen dem Verkehrswert der Option im Zeitpunkt der Zuteilung sowie dem
vom Mitarbeiter zu bezahlenden Erwerbspreis unterliegt der Einkommenssteuer. Blosse
Ausibungssperrfristen stehen einer Zuteilungsbesteuerung nicht entgegen. Bei Austibung der Option
bzw. Verkauf des Beteiligungspapiers realisiert der Mitarbeiter einen steuerfreien Kapitalgewinn bzw.
einen steuerlich nicht abzugsfahigen Kapitalverlust.

8.8.4.3 Besteuerung bei Ausiibung

Im Zeitpunkt der Austibung werden all jene Optionen besteuert, welche nicht bei Zuteilung besteuert
werden. Dies sind namentlich Optionsplane mit folgenden Bedingungen: Laufzeit > 10 Jahre /
Verausserungssperrfrist > 5 Jahre / fehlende oder unzulangliche Bewertungsparameter / individuelle
Restriktionen. Ebenfalls bei Ausiibung besteuert werden jene Optionen, welche einer Vesting-Periode
unterliegen. Als Vesting-Periode wird jener Zeitraum verstanden, wahrend welcher der Mitarbeiter diese
«verdienen» muss, bzw. wahrend welcher der Mitarbeiter die ihm zugeteilten Mitarbeiteroptionen im Falle
des Eintritts bestimmter vordefinierter Ereignisse bzw. Nichterfiillung bestimmter Bedingungen verlieren
kann. Bis nach Ablauf der Vesting-Periode findet somit kein unwiderruflicher Rechtserwerb statt und
folglich handelt es sich bei mit Vesting-Klauseln versehenen Optionen um blosse Anwartschaften.

8.8.4.4 Nachtrigliche Anderung von Optionsplinen

Werden bei Mitarbeiteroptionsplanen mit Zuteilungsbesteuerung nachtraglich gewisse Planparameter
geandert, so kann dies zu einer zusatzlichen Einkommensbesteuerung fihren. Bei sinkenden
Aktienpreisen kann der Verlust des Optionswertes mit einem Repricing, d.h. Herabsetzung des
Ausibungspreises, aufgefangen werden. Das Repricing wird wie die Ausgabe einer Mitarbeiteroption
behandelt und unterliegt der Einkommenssteuer.

Méoglich ist auch der vorzeitige Wegfall von Sperrfristen. Auch in diesen Fallen erzielt der Mitarbeiter
steuerbares Einkommen in dem Umfang, als dass der bei Zuteilungsbesteuerung gewahrte Einschlag bei
der Ermittlung des steuerbaren Einkommens zu hoch ausgefallen ist.

Die Besteuerung erfolgt jeweils im Zeitpunkt des Repricings bzw. bei Wegfall der Sperrfrist.

Steuerbuch
Druckdatum: 14. Juni 2026



	Mitarbeiteroptionen
	Begriff Mitarbeiteroptionen
	Besteuerung bei Zuteilung
	Besteuerung bei Ausübung
	Nachträgliche Änderung von Optionsplänen


